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Inhaltlicher Bezug

Stellungnahme zu
Punkt A.
Allgemeines

Stellungnahme einfiigen

Wir begrif3en ausdriicklich die herausgehobene
Bedeutung, die der Schutz von Verbrauchern und
Anlagenbetreibern im Zusammenhang mit der
Festlegung einnehmen soll. Wie in den
Erwéagungen dargelegt, ist die
Technologieentscheidung beim néachsten
Heizungstausch von immenser Tragweite. Das gilt
umso mehr im Fall der Wohnungswirtschaft, wo
durch diese Entscheidung die Mieterinnen und
Mieter direkt mit betroffen sind. Auch diese
Verbraucherinnen und Verbraucher missen darauf
setzen konnen, das ihre Vermieter tberlegte,
sachlich begriindete und nachvollziehbare
Entscheidungen treffen kbnnen. Vor diesem
Hintergrund sind die Verbindlichkeiten flr die
Fahrplane und die damit verbundenen
Regressregelungen das mindeste, um den
Anlagenbetreibern die nétige Sicherheit zu geben,
wenn sie sich auf Grundlage des
Ausnahmetatbestands flr eine wasserstoffahige
Heizung entscheiden.

Technische und wirtschaftliche Machbarkeit,
Sozialvertraglichkeit, Verfligbarkeit von
Energiequellen u.v.m. schranken die
Handlungsoptionen der Besitzer von
Heizungsanlagen ein, die Vorgaben des GEG zu
erfillen. An der Praxis ausgerichtete H2-Fahrplane
erhohen die Wahrscheinlichkeit, dass die Option
H2 genutzt werden kann. Das erweitert den engen
Spielraum der Wohnungsunternehmen. Die
informelle Konsultation zu den
Wasserstofffahrplanen ist daher sehr zu begrif3en.

Je praziser die H2-Fahrplane beschrieben sind,
desto besser kbnnen Wohnungsunternehmen
Investitionen zur Erfullung ihrer Klimastrategien
planen. Das ist bei den —im Rahmen der
kommunalen Warmeplanung aktuell in der
Erstellung befindlichen — kommunalen
Warmeplanen nicht der Fall.




Inhaltlicher Bezug

Stellungnahme zu
Punkt C.2.-3.

Stellungnahme einfiigen

Die inhaltliche Nahe zur Warmeplanung, wie in
den Erwagungen erlautert, ist aus Sicht der
Durchfihrenden Stellen und der Anlagenbetreiber
zu begrufRen. So missen Informationen nicht
doppelt erhoben werden, gleichzeitig kann die
Erstellung von Fahrplanen im Gleichschritt mit der
kommunalen Warmeplanung erfolgen. Beim
Austausch der Informationen und sensibler Daten,
insb. zwischen den einreichenden Stellen ist auf
den Datenschutz zu achten.

Eine Pflege der Daten und Aktualisierung dieser ist
mitzudenken. Sofern notwendig, sollte den
einreichenden Stellen eine Anpassung der
prognostizierten Bedarfe nach einigen

Jahren ermoglicht werden. Dazu missen alle
Daten und Ergebnisse in einer digitalen Weise
vorgehalten werden, auf die in spateren Jahren
problemlos zugegriffen werden kann.

Die kommunale Warmeplanung und die Fahrplane
konnen, richtig orchestriert, nicht nur eine
Schlusselrolle zur Erreichung der Klimaschutzziele
auf lokaler Ebene einnehmen. Sie kdnnen auch
den dringend erforderlichen Dialog und die
notwendige eigentimer- und sektorubergreifende
Datentransparenz und Planungssynchronisierung
ermdglichen.

Damit besteht die Chance, die Energie- und
Klimawende vor Ort volkswirtschaftlich optimiert
und ganzheitlich tUber alle Akteure voranzubringen.




Inhaltlicher Bezug

Stellungnahme zu
Punkt C.4.a)
Prognose

Stellungnahme einfiigen

In der Prognose uber den Wasserstoffbedarf und
die Wasserstoffverfliigbarkeit offenbart sich die
doppelte Herausforderung fiir die Ersteller des
Fahrplans und der Warmeplanung. Eine gesicherte
Prognose Uber den Wasserstoffbedarf im
Ziel-Zustand bzw. in den Jahren davor ist nur
madglich, wenn absehbar Anlagenbetreiber
Zusagen zur Installation wasserstofffahiger
Heizungen machen. Gleichzeitig werden die
Anlagenbetreiber diese Entscheidung pro
Wasserstoff nur treffen, wenn Netzbetreiber und
die planungsverantwortliche Stelle Ihnen die
Versorgung mit Wasserstoff zusichern. Hinzu
kommt die in den Erwagungen beschriebene
Herausforderung fur die Netzbetreiber, dass sie
hinsichtlich der Versorgung auf vorgelagerte
Netzebenen, Erzeugungsanlagen und Lieferanten
angewiesen sind. Das bedeutet, dass die
grodtmogliche Verbindlichkeit der
Wasserstoffverfugbarkeit im Prinzip schon vor
Verodffentlichung des Fahrplans feststehen muss.
Als Anlagenbetreiber muss ich, insbesondere im
Fall von Unternehmen der Wohnungswirtschatft,
die Dutzende Liegenschaften verwalten, bereits
vorab mit den einreichenden Stellen
Verabredungen getroffen haben, die beiden Seiten
Planungssicherheit geben.

Wie in der informellen Konsultation im Marz 2024
erlautert, wird eine gesicherte Versorgung mit
Wasserstoff nur auf zwei Wegen madglich sein.
Entweder durch vorgelagerte Netze, dieser
Nachweis ist relativ einfach durch Verweis auf den
Netzentwicklungsplan zu erbringen. Die andere
Option sind dezentrale Erzeugungs- und
Versorgungsoptionen. Mindestens eine dieser zwei
Bedingungen muss erfillt sein, ansonsten
erscheint eine zuklnftige Versorgung mit
Wasserstoff als unwahrscheinlich. Prognosen
offentlicher Institutionen, wie in den Erwagungen
dargestellt, reichen in der Regel nicht aus, um die
notwendige Verbindlichkeit fur ein
Umstellungsgebiet bzw. ein
Wasserstoffnetzausbaugebiet zu gewahrleisten.
Diese Prognosen bilden meist grobe Erwartungen
auf nationaler oder européischer Ebene ab, lassen




Inhaltlicher Bezug Stellungnahme einfiigen

C - Struktur Es muss benannt werden, welcher Aufwand
Planerischer Teil entsteht: Einerseits bei der Umstellung der

des Fahrplans 5) a + Infrastruktur von Erdgas auf Wasserstoff, und

b andererseits bei der Umstellung der Endgeréte von

Erdgas auf Wasserstoff. Der davon Betroffene,
der, der plant und Expertise zu Energieszenarien
des Bestandes hat — die Wohnungswirtschaft —
bleibt aul3en vor. Sie sollte in die Erstellung der
Plane einbezogen und verpflichtend konsultiert
werden, ahnlich wie in 87 des WPG bereits
dargelegt.

Da die Erstellung der Fahrplane inhaltlich
umfangreicher und das Ergebnis gleichzeitig
verbindlich ist, sollte in der Erstellung moglichst
viele relevante Kundengruppen eingebunden
werden, ohne den Prozess aber zu tberfrachten.




Inhaltlicher Bezug

Stellungnahme einfiigen
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	Stellungnahme einfügen 1: Wir begrüßen ausdrücklich die herausgehobene Bedeutung, die der Schutz von Verbrauchern und Anlagenbetreibern im Zusammenhang mit der Festlegung einnehmen soll. Wie in den Erwägungen dargelegt, ist die Technologieentscheidung beim nächsten Heizungstausch von immenser Tragweite. Das gilt umso mehr im Fall der Wohnungswirtschaft, wo durch diese Entscheidung die Mieterinnen und Mieter direkt mit betroffen sind. Auch diese Verbraucherinnen und Verbraucher müssen darauf  setzen können, das ihre Vermieter überlegte, sachlich begründete und nachvollziehbare Entscheidungen treffen können. Vor diesem Hintergrund sind die Verbindlichkeiten für die Fahrpläne und die damit verbundenen Regressregelungen das mindeste, um den Anlagenbetreibern die nötige Sicherheit zu geben, wenn sie sich auf Grundlage des Ausnahmetatbestands für eine wasserstoffähige Heizung entscheiden.  
 
Technische und wirtschaftliche Machbarkeit, Sozialverträglichkeit, Verfügbarkeit von Energiequellen u.v.m. schränken die Handlungsoptionen der Besitzer von Heizungsanlagen ein, die Vorgaben des GEG zu erfüllen. An der Praxis ausgerichtete H2-Fahrpläne erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Option H2 genutzt werden kann. Das erweitert den engen Spielraum der Wohnungsunternehmen. Die informelle Konsultation zu den Wasserstofffahrplänen ist daher sehr zu begrüßen. 
 
Je präziser die H2-Fahrpläne beschrieben sind, desto besser können Wohnungsunternehmen Investitionen zur Erfüllung ihrer Klimastrategien planen. Das ist bei den – im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung aktuell in der Erstellung befindlichen – kommunalen Wärmeplänen nicht der Fall.  
	Stellungnahme einfügen 2: Die inhaltliche Nähe zur Wärmeplanung, wie in den Erwägungen erläutert, ist aus Sicht der Durchführenden Stellen und der Anlagenbetreiber zu begrüßen. So müssen Informationen nicht doppelt erhoben werden, gleichzeitig kann die Erstellung von Fahrplänen im Gleichschritt mit der kommunalen Wärmeplanung erfolgen. Beim Austausch der Informationen und sensibler Daten, insb. zwischen den einreichenden Stellen ist auf den Datenschutz zu achten.  
 
Eine Pflege der Daten und Aktualisierung dieser ist mitzudenken. Sofern notwendig, sollte den einreichenden Stellen eine Anpassung der prognostizierten Bedarfe nach einigen
Jahren ermöglicht werden. Dazu müssen alle Daten und Ergebnisse in einer digitalen Weise vorgehalten werden, auf die in späteren Jahren problemlos zugegriffen werden kann.
 
Die kommunale Wärmeplanung und die Fahrpläne können, richtig orchestriert, nicht nur eine Schlüsselrolle zur Erreichung der Klimaschutzziele auf lokaler Ebene einnehmen. Sie können auch den dringend erforderlichen Dialog und die notwendige eigentümer- und sektorübergreifende
Datentransparenz und Planungssynchronisierung ermöglichen.
Damit besteht die Chance, die Energie- und Klimawende vor Ort volkswirtschaftlich optimiert
und ganzheitlich über alle Akteure voranzubringen.
	Stellungnahme einfügen 3: In der Prognose über den Wasserstoffbedarf und die Wasserstoffverfügbarkeit offenbart sich die doppelte Herausforderung für die Ersteller des Fahrplans und der Wärmeplanung. Eine gesicherte Prognose über den Wasserstoffbedarf im Ziel-Zustand bzw. in den Jahren davor ist nur möglich, wenn absehbar Anlagenbetreiber Zusagen zur Installation wasserstofffähiger Heizungen machen. Gleichzeitig werden die Anlagenbetreiber diese Entscheidung pro Wasserstoff nur treffen, wenn Netzbetreiber und die planungsverantwortliche Stelle Ihnen die Versorgung mit Wasserstoff zusichern. Hinzu kommt die in den Erwägungen beschriebene Herausforderung für die Netzbetreiber, dass sie hinsichtlich der Versorgung auf vorgelagerte Netzebenen, Erzeugungsanlagen und Lieferanten angewiesen sind. Das bedeutet, dass die größtmögliche Verbindlichkeit der Wasserstoffverfügbarkeit im Prinzip schon vor Veröffentlichung des Fahrplans feststehen muss. Als Anlagenbetreiber muss ich, insbesondere im Fall von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, die Dutzende Liegenschaften verwalten, bereits vorab mit den einreichenden Stellen Verabredungen getroffen haben, die beiden Seiten Planungssicherheit geben.
 
Wie in der informellen Konsultation im März 2024 erläutert, wird eine gesicherte Versorgung mit Wasserstoff nur auf zwei Wegen möglich sein. Entweder durch vorgelagerte Netze, dieser Nachweis ist relativ einfach durch Verweis auf den Netzentwicklungsplan zu erbringen. Die andere Option sind dezentrale Erzeugungs- und Versorgungsoptionen. Mindestens eine dieser zwei Bedingungen muss erfüllt sein, ansonsten erscheint eine zukünftige Versorgung mit Wasserstoff als unwahrscheinlich. Prognosen öffentlicher Institutionen, wie in den Erwägungen dargestellt, reichen in der Regel nicht aus, um die notwendige Verbindlichkeit für ein Umstellungsgebiet bzw. ein Wasserstoffnetzausbaugebiet zu gewährleisten. Diese Prognosen bilden meist grobe Erwartungen auf nationaler oder europäischer Ebene ab, lassen aber keine genauen Rückschlüsse auf regionale Verfügbarkeiten zu. Entsprechende Erläuterungen zu den Pfadabhängigkeiten einer wasserstoffbasierten Wärmeversorgung auf regionaler Ebene lieferte die "Bottom-Up Studie zu Pfadoptionen einer effizienten und sozialverträglichen Dekarbonisierung des Wärmesektors" von Fraunhofer IEE und ISE.
	Stellungnahme einfügen 4: Es muss benannt werden, welcher Aufwand entsteht: Einerseits bei der Umstellung der Infrastruktur von Erdgas auf Wasserstoff, und andererseits bei der Umstellung der Endgeräte von Erdgas auf Wasserstoff. Der davon Betroffene, der, der plant und Expertise zu Energieszenarien des Bestandes hat – die Wohnungswirtschaft – bleibt außen vor. Sie sollte in die Erstellung der Pläne einbezogen und verpflichtend konsultiert werden, ähnlich wie in §7 des WPG bereits dargelegt. 
Da die Erstellung der Fahrpläne inhaltlich umfangreicher und das Ergebnis gleichzeitig verbindlich ist, sollte in der Erstellung möglichst viele relevante Kundengruppen eingebunden werden, ohne den Prozess aber zu überfrachten.
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